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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1977

Norm

EisbEG §4 A

Rechtssatz

Die Enteignung und die vorbereitenden Maßnahmen haben bei der für den Schätzwert wesentlichen Beurteilung der

Verwendungsmöglichkeiten der enteigneten Sache im Enteignungszeitpunkt außer Betracht zu bleiben.
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